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51  Symbolische Vorführung 
 
Kann eine vorläufig festgenommene Person wegen Krankheit nicht in der vorgeschriebenen Frist (§ 128 
StPO) dem Richter vorgeführt werden, sind diesem die Akten innerhalb der Frist vorzulegen, damit er den 
Festgenommenen nach Möglichkeit an dem Verwahrungsort vernehmen und unverzüglich entscheiden 
kann, ob ein Haftbefehl zu erlassen ist.


